










Falls entzündliche Kältemittel verwendet werden, muss das Gerät in an einem gut belüfteten Ort verwahrt werden, 
dessen Raumgröße derjenigen entspricht, die für den Betrieb der Anlage benötigt wird. 
Das Gerät muss in einem Raum installiert, betrieben und gelagert werden, dessen Grundfläche 4 qm übersteigt. 
Das Gerät darf nicht an einem nicht belüfteten Ort installiert werden, wenn dessen Fläche kleiner als 4 qm ist. 
Bei R290-Kältemittel-Modellen beträgt die Mindestraumgröße:
Geräte bis zu 9.000 Btu/h: 13 qm
Geräte von 9.000 bis 12.000 Btu/h: 17 qm
Geräte von 12.000 Btu/h bis 18.000 Btu/h: 26 qm
Geräte von 18.000 Btu/h bis 24.000 Btu/h: 35 qm






























































